
II- -1S'61 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des N t' J .. t . a 10M •. 3 es 

XlII .. Gesetzgebungsperiode 

Präs.: 1 2. Sept 1972 
._-.--------- Ho. 11.3/1. 

J 

A n f r Pt g e 

der Abgeordneten IiDr.ITeuner, Dipl.Ing.Dr.ZittmaYr, DDr.König, 

:Dr.Keimel, Rietl 

und Genossen 

8,n den BUI!desrninister für Finanzen 

betreffend Klärung von Z;':eifelsfragen zum Umsatzsteuergesetz 1972 
(TvIehrwertsteuer) 

Schon im 3oJ::l'h'ner 1971 vrurd:::n. im Laufe des Begutachtungsve.cfE..':lrens Z1L'1l 

Umsatzsteuergesetz 1972 erhebliche Mängel de~ Entwurfes a~fgezeigt, 

die die Auslegung und daillit die Handhabung einer Reihe von Vor­

schriften .zUr die Finanzverwaltung und die betreffenden ::!irtsch[ ... fts­

trei b&?nden sC~'lwierig zum Teil auch unmöglich machen. Die erst ein 

balbes Jahr nach Abschluß des Begutachtungsverfahrens am 20.1.1972, 
dem l\ationalrat zugeleitete Regierungs~.;rorlage ging auf eine Reihe 

von Abänderungs- und Klarstel11.t.ngsvorschlägen nicht ein. Infolge 

der v'erspäteten Vorlage mußte der F J.nanz- und Budgetausschuß die 

~egierungsvor"age, die als I'die größte Steueränderung des Jahr­

hunderts!! bezeichnet wird, in großer Zeitnot verhandeln, weil die 

Sozialistische Fraktion nicht davon abzubringen war, das Gesetz zu 

einem Zeitpunkt einzuführen, der eine eingehende parlamentarische 

3eraturLi'; erle;u.bt und vor allem der "ilirtschai't und der Finanzver-

'dal tune; a'\.'3re5 chend Zeit gegeben hätte, sich auf das neue Umsa,tz­

steuersystem u.,nzustellen. 

Trotz des Zeitdruckes, unter dem die Verhandlungen im Unterausschuß 

des Finanz- und Budgetausschusses gestand~n sind~ ilsben die ÖVP­

Unterhändler und die von ihnen namhaft gemact.ten Eyperten Nängel 

der RegierunEsvorlage aufgezeigt, auf die schwere Vollzi~hbarkeit von 

Vorschriften hinge\'liesen und in rund 100 Punkten Abänderung[.;anträge 

zur Verbesserung der Vorlage eingebracht.· 
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ohne Debatte abgelehnt. Das Umsatzsteaer~eset3 1972 und das 

Einführungssesetz hiezu wurden von SFÖ und FPÖ mit ihren schweren 

Mängeln7erabschiedet. 

l\Tur.:.::nehr li8[;81: die ersten J?utlikationsnneutrfüer Fachleute 'vor, 

die die I1B,l1gelhaftie;kei tder Gesetze bestätigen und zahlreiche 

Z':ieifelsfragen a.ufzeigen, die im Inters8se der Finanzverwaltung 

werden müssen. 

Insbesondere die in Praxis und Leh~3 tä~igen Wirtschaftsprüfer und 

Steuerberater Uni Y. Doz .J)r .AntoflEggerund Dkfm .])r. Helmu.t S2Jller 

haben in dem im Prugg-Verlag, Eisen:::tadt, erschienenen Buch 

"UlIlsatz"itelJ.ergcpetz 1972" Zweifelsfrage:: erörtert 1 die r.>.ach An­

sicht der unter~ejchneten Abgeordneten einer Klärung bedürfen. 

~)le unterzeic1:lnete:'1 Abgeordneten richten daher an den Herrn 3uudes-
. ..... f" TI • ~ 1 ci 

mlnls~er ur ~lnanzen Io_gen~e 

A n fra g e 

1) Die u.nter:<eichneten Abgeordneten gehen v()r~ der Annahlne aus J 

daß Ihnen :eicht z~,'.letzt aufgrund Ihrer fachlichen Vorbild.ung 

und Ihrsr Eerufs8lfEülrunß bekannt .sein mu.ß, daß die Umstellun.g 

au.J..'''' 0 U t + ..• - "'"", . , aas neue msa zs~eue~sys~em lnSüesonaere D81lli blnsa~z von 

elektronischen Datenverarbe.i t'ungsanlagen eine klare und ein­

deutige Rechtslage erfordert9 

a) v'iarum haben Sie innerhalb von G.ret Nonaten nach Verab:::chiedu'::'1,g 

der Gesetze ,"len zugesagten Durchführungserlc:.ß noo:: nicht 

l:.eraasgegeben? 

b) Was hat Sie insbesondere bis~8~ gehindert, die Ihnen im § 21 
Abs. 10 ustG 1972 erteil te Verordntings-Ermächtigung fUr 

Schätzu.l1gsric·n.tlinie:1 zur Ermittlung des Eigenverbrauches 

au.szu,nüt~cn? 
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daß es im Hinblick auf 

den hohe:i.l Grad an Veranti;\;ortungsbevlil;:~tsein und Ordnungsgedenken 

der österreichischen Unternerill!er nicht erforderlich sei, die 

\'lirtschafts:trei benden allge.::Ji.ein mit mO!latlichen Vore_nmeldungen 

zu belasten. Ein entsprechender Abändsrungsantrag der ÖVP ~lrdc 

niedergestimmt. 

Im Regelfall entsteht die steuerschuld mit Ablauf des Kalender­

monates, in dem die Lieferung oder sonstige Leistungausgeführt 

cl "' ~ c " ",.,"+ 1'"' r' " "k"t l' wor enlS"\:;. J.C:gger-k)s,::ler ze1gen 111 ,,:)8l ",E; 'j oCrlVnerlg ~el \Jen os:!. 

der Ver:csc;hnung solcher IJeiRtun:2.;>o;n H'.lf, die bisher vierteJ.-, 

heTb- oder ganzjährig abgerechnet v!Urden, wie etwa die Le:istl.,:.ugen 

aus Lizenz'lsrträgen oder Provisionsverträgen. "Diese Vertrl:ige 

müßten nach (lern v{ort12.ut des Geset2jE.'S in Zukunft monatlich 

abgerechnet werden!'. Nach Ansicht der Autoren ist es notwendig, 

durch einen Du::: . .'chiUhrungserlaß 1~r::.'eichteru(lgen zu scbaffen. 

a) Werden Sie einen solchen E~laß herauAgeben? 

b) werden Sie, falls Sie im Gesetz fUr ~inen sol 

Declc ... lng sehen, dem Natiorlc1lrat eLle Regie:nmgsvorlag2 Z1a: 

Ab~nderung des Gesetzec zuleiten? 

3) Problematisch erscheint den Autoren (Seite 19) Maueh die Ab-

t-a~"h:roe"'d Q~ec -:;"~-str'~Q~e '~r,c~ ... v··e""Y'+ .......... '..,..QQ r..rtel"J-'- \"J~"'t~/i ·J)r'~~€.,~ cl'-i1t V'! __ H ".) c..;C. <::'11 S Clc,.:· __ .. V..L.a6CU c; __ I,·, .".,.. .L .;..- ';;:;'-'" 

vor allem für Zeitschriftena~onnements, Wartungsverträge un~ 
" dergl.·' Nach dem Vortlaut des Ge~2tzes enth~eht die Umsatzsteuer-

Aut~ren. daß aber in solch~~ F~llen sowohl die Umsatzs~2uerpflio~~ 

erteilung entstehen sollte und desha,lt ein J.)c:;.t:'chft5.hrungserLaß 

zur Klärung der ~rage erforderlich sei. 

a) ~e~den Sie einen solchen Erlaß herausgeben? 

b) Werden Sie~ faJls Sie im Gesetz fü::::, einen solchen Erlaß 

keine Deckung sehen, dem Nationel.rat' eine F.eg.ier1mgtr<[orlaSi=~ 

zur Abänderung des Gesetzes zuleiten? 
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L) ~elche Rechtsauffessung vertreten Sie 

a) zu aeT -;,10:;:1 Egger-SE'.JIlcr in den Seiten 20 ff geäußerte:!. 

Au.ffe.ssm1g Über die U:;nsa tzsteuerpflicht von" SachJ..eistungen 

a1" I~r~:;8i tnehoer" und 

b) zu der von den Universitätadozenten Gassner und Ruppe in 

ihrem :3uch liDer Eigenverbrauch im Gesetzentvrurf" Seite 49 

geäußerten Auslegung? 

5) Gemäß § 7 j~hs. 1 Ziffer 2 l:~ t. b ustG 1972 ist eine echt befreit: 

Ausfuhrlieferung auch dal~~ gegeben, wenn ausländische Touristen 

in Öste~:reich l:{r~ren einkaufen, die Ausfuhr durch eine Ausfuhr­

bescheinignng des Grellzzollc-1!ntes bestätigen lassen und diese 

:Seschei:nigung dem Verkäufer :cet:mrnie;.cen. 

Werde~ Sie in einem Erlaß das Verfahren für diesen Touriqtenexpor~ 

regeln uüc1. insbesonder'? amtliche Vordrucke. für Ausfuhrbescheini­

gungen des Grenzzollamtes auflegen? 

6) Erst im Zuge der Beratungen im Finanz- und Budgetaus.:,chuß wurde 

i.li' § 27 Abs. 1 UstG 1972 durch einen Him'leis auf § 131 Abs. 1 

des AktG 1965 der Begr.iff "Vorratsvermögen" umschrieben. Die 

Formulier'u.ng im Bericht des Fi:rtanz- und budgetausschusses zu § 27 

Abs. 1 (382 der BeilagenXIlf GP) dQß "z.B. Ersatzteile für 

betrieblich genutzte P.,.nlagen nicnt als Vorratsvermögen zu werten· 

si~.dn, ist in diese:r allgemeinen Form mit der einschlägi.sen 

Literatur zu § 131 AktG nicht vereinbar. Unter Him'ieis au.f den 

Kommentar Adler-Düring-Schmaltz, Rechnungslegung und Prüfung 

der Aktiengesellschaft! 3. Auflage,Seite 251, kommen Egger-Samer 

(S. 7~:;) zu der Auffassiing, "da:ß Ersatzteile, die bisher auch schon 

immer c;.ls Bestandteile des Umlaufvermögens behandelt "'lUrden~ auch 

für Zwecke der Vorrats entlastung dem entlastungsfähigen Vorrats­

vermögen zuzurechnen siudl!. 

a) Können Sie diese Rechtsa}lslegung be.:;tätigen? 

b) FUr der. Fall, daß Sie die Frage zu a) vc!:neil'2en: 

Vlie kann vermieden "verden, daß 

1) bei einer Nichtentlastung von Repar~t~rmaterial die 

Reparaturkosten systemvddrig durch k1~ffi"'J.lati ve ust belastet 

werden und 

2) irt! Falle eines akti vierungspflichtigen Reparatu.raufwandes 
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7-U7::1 lT8,c1Jteil der Fichtentlastung noch der Nachteil der 

Investitionssteuer hinzukommt? 

7) Durch d.en Getrauch der \:lorte !! eine VermögensUbersicht aufzustellen 

hab '2' 11" im 0 27 Abs. 11 Z. 1 UstG 1972 ist die };~nnar&ie ab-

zuleiten, da.ß ~ur jene Unterneruner unter die Vorschrift fallen, 

die nach 8te~errechtlichen Vors~~riften ver D f 1 ich t e t . . 

sind, eineVermögensi.ibeJ~eicht aufzustellen. Unternehmer die e5.:1e 

solche Vermögensübersicht f r e i w i 1 1 i g aufstellen; 

würden nicht d8~unter fallen. 

a) Wie Arklären Sie den Widerspruch des Gesetzestex~es zu den 

Erläute:cnden Bemerkungen der F~egierungsvorlage? 

b) ~'ierden ,Sie durch einen Erlaf3 klarstellen, daß 8.1.1eh U:.:terneh:'1..::r, 

die f r e i w i 1 1 i g "für die steuerl i.ch8 GewinnE.'L'~~ 

mittlung eine Verrr.ögensilbersicht" zum 31.1;2,1972 aufotellen; 

u~ter die Vorschrift des § 27 Abs. 11 Z.1 ustG ~972fRllen? 

c) VrerCi,·~n 2ie. falls Sie im Gesetz für einen f::oJ.c!:e-D. ~~:r:'12.~ 

iq:..L·1!p T\PC10 1 '(1 • s·c-.1-'·~n -"e"'\ "·'C\+l·oYlQl.1.-·'~t e""'8 -,,-_. - ... ~ ~~ ··'·",-,·.1.6 "Let,;, U. 11 ~·,c..lJ ."C:" c:. ..LJ..l. .. 

zur Abän:.:>;rung des Gesetzes zuleiten? 

C(LI.LC 

teilweise Entlastung von der Ausgleich8t~uer insbs80ndere -S,~8 

wr"'a.l-z+e;lln .... ·er f·'''''' " - .;' - . o·~ r7~1··· rn .;.] r.·.C'.-(,'~"·~·r."'.:::> !T'.,p""''Yl ..... ;::;, IJ' U _-'_ 0'0 lL~ [>erel."tts scn H 4.iLJ.tl .:.e ...... (").1.1.,:;6 c:.:_.,~,.j .. ~ ·.:;u~ . . L.J .v~··-

halten mUssen und daS dadurch höhere K!~.,,-l:~Cp2.:t·8.·s':.rl<:o5tel"; 8nfc3.J..len 

9) Zur Aus:egung des § 27 Aha. 3 uste 1972 beffiorken 

(S.90 f): "Ist die vcm Geset::: 

arteitung noch identifiziert wsrden 

z.B. ein 2nsl~ndischer Rohstoff in einec inländischen ~rz( !.:.; 

völlig aufgeht, scdaß eine Ir3.en.tifik2',tion m1. t dem e:tngefi~::'.rte;:.. 

Gegensta::!.d überhaupt nicht ::neb.r mög11ch ist? 

sie ;::tllC':cd.in~·,=; überhaupt nicht mehr.' pr2cktikabe 1. 

Zur Ver2~;.lSchaulichung des Sach\rerhr:ü teE; soll fo 

d . .,. . TT L 1 d ". . ." J.... ., -p. • • 
l enen: ';';;:.Lll '. Ir!,; erne.1rrlGn er j;J.9}i:t erlllQ 1J.S'.Jrl. e_,:;:<i:L:.~,. 1:; H: . 

Rohholz und bezient 2~ßerdem Rohholz aus dem Ausland; 

( '7011+ 0·"]' f'~"';llirn,npr LJ VCl..J. ___ J.J. .d.u._ .... ist aber in der Freiliste 
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daher bei ~p= 3infuhr aus~leich2teuerfrei. 

durchgef~~rt werden soll. ~ei Entscheidung für die letztere 

Best imnc),l1; ergibt sich außerdem die Frage, wie festgestellt 

werden soll, !',!elcher Teil des legernden Zellstoffes aus in­

ländischem und welcher Teil aus ausländischem Holz hergestellt 

vvurcte. 

Bei wei'cerer Verfolgung des Produktionsprozesses wird die 
Si t'latiorl noch schwieriger, da der Zellstoff wiederum als RohstoL 

für die :Paierindustrie verwendet vvird. 

Las ausgleichsteuerfI'fd eingeführte Holz ist daher sowühl im 

Zel13toff (als ~"dschenproduk:) als auch im' Papier (Endprodukt) 

enthal-:t:.c')n. . 

Auch zu di.eser Frage . + lSu eine Stellungnahme der Fin~nzverwaltung 

dringend. GJ:'Torderli eh, um die r..l.urch di e unklare Fassung des Ge­

setzes bm'J.irkte Eechtsunsicherheit zu beseitigen. fI 

8.) '\ierden Sie einen solchen Erlaß herausgeben? 

b) Werden Sie, falls Sie im Gesetz für einen solchen Erlaß keine 

Decku1.'lg sehen, dem Natiomürat eine Regierungsvo:-la{se zur 

Abänderung des Gesetzes zuleiten? 

j\Tach ,§ "''7 ,~,. s -, . -_ ,e. 1_"1.0 .' 1 <1, UStG 1972 sind die Voraussetzungen für den Ab-

zug der '\io:;:,steue]~' a1..-:.f das Vorratsvermögen bucr...mäßig nachzuvleisen. 

Egger-Sa.m.cl-' (S. 95 ff) zeigen eine Reihe von LJweifelsfragen in 

diesem Zl.::'3armnenhang auf und schließen mit der Feststellung: 

"Die dac1uJ::'r;h bevJirkte Rechtsur~c::icherhei t müßte so schnell wie 

möglich du.:.cch (·ineh klärenden Durchführungserlaß der Finanzbe­

höl'den s.us der Welt geschaffen \\Terden". 

a) vlerden Sie einen ,solchen Erlaß herausgeben? 

b) l:!~lche l:Zecr...tsauffa.ssung vertreten Sie zu den· von den gen5.nnten 

~utclen a~fgezeigten Zweifels fragen? 
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11) Das Einführungsgesetz ist mit dem schvveren r1angel behaftet, 

daß im Art. VII Z. :2 zwar ei::te Vorscb...r1ft über die b'..:.chmäßige 

Behandlung der VOTrBtsentlastung nicht abe~ pine solche über die 

buchmäßige Behandlung der Anlagenentlastung 1m Sinne des § 28 

UstG 1972 vorgesehen ist. Nach dem Zweck der Anlagenentlestung 

und unter anEüogeT Eeran~iehi..Ü16 der Vorschriftc:1 des Art. VII 

Z ') T<'.; Y, -rri~" -"'lll'" ::t' c,',ce -:, '" Pot '7 1 e 1.. t e1'1 ';:i"::;, ere r-C!am ~r (' 1 1 q '\ di p 1\ u+';"'" c~ S';~'" ,~'C .L . .J..;J.J.. ... -_.,...·.;. .... ..l......,~..Lo\..-'ot;o_ LJ J,. • .,.i,.:.ioo .- v ... CI.). 1"-)) _ ... ""~ .L .... '~.I .... , ... I ...... ··.,l.b 

Jahres 1974 zu beurteilen ist ~sondern auf den Zeitraum des Ab-­
schrei~ungsver2aufes der Anlagen zu vert8ilen ist~ Wegen der 

dadurch 8:",,:,tste;1.enden un?J.illutbaren Eehrbelastungen des ~ecl::n:xng s-

wesens, die noch da~u dUTCh nachtrligliche Berichtigungen ve~s~~ 

werden, sChlClßen E6ger-~2JIlel' eine vereinfachte \frrec!mung ':For:" 

a) Treten Sie der Rechtsauffassung von 'Egger-':ame:,c bei? 

b) Werden ,Sir:; einen :8rlaß f'i5,r ein":? vereirlfac~': .. ce 

:c) VTelche Rechtsauffassung vertr·eten ~3ie z;ud.en y:,\r, (len 

Autoren aufgezeirten Zwei~elsfragen? 

12) Zu § 29 Abs.8 ustG 1972, wonach sich bei VorlicGen v:~ 
Ausfuhru:c:'isätzen ::Ln den K,.:üeilderj8.[J.:Len 1973 oder i ::J7/J ,He" ". 

t ·t·' T'· "ß· 1 1 ves 1. ] 011SS"Ceue::' zum el.L e~ma »lgen, so .. c" 

( c:: 10! .p\-
u • . '-.:- ..LJ. 

"Für die praktische :Durchführung weist die .2,c~8-'vL:18"Lr!l6, dE,.[J ·3.9,[:; 

Umsatz7'3J:'~läl tnis 1 )'73 für dio Festleg:i.r'g des eJ~'C:l::LG~. en 

Satzes 1973 (und 1974) maßgebend ist, einen schweren Man~el 
das Umsatzverhältnis kan~ när:;.lich '2Tst nac.:h Ablauf C;';,3 Kr',J<:;': 

197~ de~ Durchschnittsatz für ~en Selbstverbrauch des Kalende~j& 

1973 

Gine 3rleichterun~sbesti=~un2 etwa in der Art GC 
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1,'lenn diaseDifferenzen nicht sofort Uber Gel"rinn- und Vp.rlust..;.. 

rechnm:lG B.usgebucht wer'den können, ergibt sich eine große 

Belastung der Anlagenverrechnung , da sonst die vollen Anschaffun';i3-

bz\tl. HeJ::f~tellunGBkostel1 und damit die Basis für die Abschreib\lng~ .. 

cerechm;;.l'lG erst 41i t der Umsatzsteuererklärung 1973, also in den 

ersten Monaten 1974, feststeht. 

~'!enn man noch wei t:~rs berücksichtigt, daß sich für die BerechnuYlG 

der Investitionssteuer 1973 durch die Rückbringung ..... on G3gen­

ständen in das Inland bis zum 31.12.1977 Änderungen ergeben 

können, muB im Interesse der Rechtsklarheit gefordert werden, 

daß ent~8Qer eine KlarstelJung im Ge~etz durchgeführt wird oder 

daß das einzuschlagende Verfahren durch einen Erlaß geregelt wird; 

hier ist allerdings die Frage offen, ob sich-dieser E~laß auf 

eine Ge,getzesbestimmuw:~ stützen könnte oder ob dieser E~laß 

im gesstzleeren Raum sch\vebt. 11 

a) Wer~cn Sie einen solchen Erlaß herausgeben? 

b) 1derc1en Sie, fa:!..lsSie im Gesetz für einen solchen Erlaß keine 

Decktll':l.g sehen, dem Nationalrat eine RegierungsY0lj'3.ge zur 

Abänder.ung des Gesetzes zulei ten?"-,/~'''2._ .. _ .. 
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